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Statuten des Turnvereins Teufen

Genehmigt durch die HV vom 9. Dezember 1994 sowie den Appenzellischen Turnverband vom 27. Februar 1995 und unter Einbezug der Statutenänderungen vom 7. Februar 1997 (Art. 5, Absatz 2) sowie vom 22. Februar 2002 (Art. 6, Absatz 4 und Art. 7, Absatz 1 und 2)

___________________________________________

I. Name, Zweck und Zusammensetzung

Art. 1; Name, Zweck

1 Der Turnverein Teufen setzt sich zum Ziel, einen Turn- und Trainingsbetrieb innerhalb der ihm angehörenden, selbständigen Riegen zu ermöglichen. Die persönlichen Neigungen der Mitglieder sind nach Möglichkeit zu berücksichtigen.

2 Er koordiniert dazu die sportliche Riegentätigkeit und widmet sich insbesondere der Pflege der Kameradschaft, der Geselligkeit sowie eines sozialen Engagements.

3 Der Turnverein Teufen nimmt die gemeinsame Interessenvertretung gegen aussen wahr.

Art. 2; Zusammensetzung des Vereins

1 Der Turnverein Teufen setzt sich aus den ihm angehörenden, gleichberechtigten Riegen zusammen.

2 Weitere Riegen können auf Antrag des Vorstandes durch Beschluss der Mitgliederversammlung gebildet werden.

Art. 3; Organisationsform

1 Der Turnverein Teufen besteht als Verein nach Art. 60ff ZGB mit Sitz in Teufen.

2 Er ist Mitglied im Appenzellischen sowie im Schweizerischen Turnverband und politisch sowie konfessionell neutral.

Art. 4; Organisation der einzelnen Riegen

1 Im Rahmen dieser Statuten konstituieren sich die Riegen des TV Teufen selbst, sie sind jedoch keine Vereine gemäss Art. 60 ff. ZGB.

2 Sie bestimmen je ein leitendes Mitglied, das für die Kommunikation mit dem Vorstand sowie für die Riegentätigkeit und -organisation verantwortlich ist.

II. Mitgliedschaft

Art. 5; Mitgliederkategorien

1 Der Verein umfasst die folgenden Mitgliederkategorien:

a)
Aktivmitglieder
b)
Nachwuchsmitglieder
c)
Ehrenmitglieder und
d)
Passivmitglieder sowie Gönnerinnen und Gönner

2 Der Übertritt von der Nachwuchs- zur Aktivmitgliedschaft vollzieht sich im Anschluss an das Kalenderjahr, in welchem das Mitglied 15-jährig geworden ist.

Art. 6; Rechte und Pflichten der Mitglieder

1 An der Mitgliederversammlung stimmberechtigt sind Aktiv- und Ehrenmitglieder.

2 Mit Ausnahme der Ehrenmitglieder bezahlen alle Mitgliederkategorien einen von der Mitgliederversammlung festzusetzenden Jahresbeitrag des Vereins. 

3 Der Vorstand kann insbesondere Mitgliedern des Nachwuchses den Jahresbeitrag erlassen, falls deren Familien sich in finanziellen Schwierigkeiten befindet.

4 Passivmitglieder bezahlen einen freiwilligen jährlichen Beitrag, Gönnerinnen und Gönner freiwillige einmalige oder wiederkehrende Beiträge.

Art. 7; Haftung der Mitglieder und der Riegen

1 Für die Verbindlichkeiten des TV Teufen haftet nur das Vereins- bzw. Riegenvermögen. Eine persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen bzw. besteht nur bis zur Höhe ihres Jahresbeitrages, welcher max. CHF 50.-- für Aktivmitglieder und max. CHF 50.-- für Nachwuchs-mitglieder beträgt.

2 Soweit die zuständigen Organe der Riegen eigene Mitgliederbeiträge festlegen, dürfen diese max. CHF 200.-- für Aktivmitglieder und max. CHF 200.-- für Nachwuchsmitglieder zusätzlich zum Jahresbeitrag des TV Teufen betragen.

3 Für Schulden der Riegen haftet in erster Linie deren Vermögen. Falls daraus die Schulden nicht gedeckt werden, haftet der Gesamtverein.

Art. 8; Austritt

Der Austritt aus dem Turnverein Teufen ist dem Mitglied, das für die Riege verantwortlich ist, schriftlich mitzuteilen. Dieses übermittelt das Schreiben an den Vorstand.

Art. 9; Übertritt

1 Übertritte in eine andere Riege des Turnvereins Teufen sind möglich.

2 Die gleichzeitige Mitgliedschaft in mehreren Riegen ist zulässig.

3 Wer Mitglied in mehreren Riegen ist, hat den höheren Riegenjahresbeitrag zu bezahlen.

Art. 10; Ausschluss

Der Ausschluss eines Mitgliedes kann nur durch Vereinsbeschluss und aus wichtigen Gründen erfolgen.

III. Organisation

Art. 11; Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:

a)
die Mitgliederversammlung
b)
der Vorstand
c)
die technische Kommission (TK)
d)
die Geschäftsprüfungskommission (GPK)

Art. 12; Aufgaben und Zuständigkeiten der Mitgliederversammlung

1 Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Turnvereins Teufen, die anderen Organe sind ihm verantwortlich.

2 Die Mitgliederversammlung hat folgende Zuständigkeiten:

a)
Sie wählt den Präsidenten oder die Präsidentin und den Technischen Leiter oder die
 
Technische Leiterin (TL) sowie die übrigen Mitglieder des Vorstandes;
b)
sie wählt die Geschäftsprüfungskommission, bestehend aus drei Mitgliedern;
c)
sie setzt Budget, Finanzkompetenzen des Vorstandes und Jahresbeiträge des Vereins

fest und nimmt die Jahresrechnung ab;
d)
sie entscheidet über Erlass, Änderung und Aufhebung von Vereinsreglementen mit
 
grundlegender Bedeutung und
e)
sie entscheidet über Geschäfte, die ihr der Vorstand auf Antrag eines Mitgliedes oder
von sich aus unterbreitet.

3 Das Datum der Mitgliederversammlung ist mindestens 6 Wochen vor ihrer Durchführung bekannt zu geben. Sie findet ordentlicherweise einmal im Jahr statt. 

Art. 13; Ausserordentliche Mitgliederversammlung

Ausserordentliche Mitgliederversammlungen finden auf Antrag des Vorstandes, der Geschäftsprüfungskommission oder wenn es 1/5 der stimmberechtigten Mitglieder verlangen, statt.

Art. 14; Traktandierung von Anträgen

1 Anträge der Mitglieder zuhanden der Mitgliederversammlung sind dem Präsidenten oder der Präsidentin mindestens 4 Wochen vor deren Durchführung schriftlich einzureichen.

2 Nicht traktandierte Geschäfte können nur behandelt werden, wenn 2/3 der anwesenden Mitglieder dies beschliessen.

Art. 15; Stimmengleichheit

1 Bei Wahlen und Abstimmungen in der Mitgliederversammlung entscheidet, wo nichts anderes bestimmt ist, das einfache Mehr.

2 Bei Stimmengleichheit wird ein zweites Mal ausgemehrt: Fällt immer noch kein Entscheid, hat der Präsident oder die Präsidentin den Stichentscheid.

Art. 16; Zusammensetzung des Vorstandes

1 Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten oder der Präsidentin und dem Leiter oder der Leiterin des technischen Bereiches (TL) und aus weiteren 4 - 7 Mitgliedern.

2 Im Übrigen konstituiert sich der Vorstand selbst. Er kann für die Erfüllung seiner Aufgaben Kommissionen bilden.

Art. 17; Aufgaben des Vorstandes

1 Der Vorstand vertritt den Verein nach aussen und führt die laufenden Geschäfte gemäss Statuten und Finanzreglement, soweit dafür nicht nach Gesetz oder Statuten die Mitgliederversammlung zuständig ist.

2 Der Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Er ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.

Art. 18; Zuständigkeiten des Vorstandes

1 Der Vorstand erstellt Pflichtenhefte für die Mitglieder des Vorstandes selbst sowie für die Verantwortlichen der einzelnen Riegen. Diese Pflichtenhefte sind alljährlich an der ersten Vorstandssitzung zu überprüfen und allenfalls anzupassen.

2 Ausserdem ist der Vorstand zuständig für das Erstellen und jährliche Überprüfen eines Organigramms des Vereins und eines jährlichen Sitzungsplanes für die verschiedenen Vereinsorgane.

Art. 19; Zeichnungsberechtigung
1 Die Zeichnungsberechtigung steht dem Präsidenten oder der Präsidentin kollektiv zu zweien, zusammen mit einem weiteren Vorstandsmitglied, zu.

2 Falls ein Geschäft überwiegend eine bestimmte Riege betrifft, hat der Präsident oder die Präsidentin zusammen mit dem verantwortlichen Mitglied dieser Riege die Zeichnungsberechtigung.

Art. 20; Zusammensetzung der Technischen Kommission (TK)

1 Die Technische Kommission besteht aus dem Leiter oder der Leiterin des technischen Bereiches (TL) sowie aus den jeweiligen Riegenleitern oder -leiterinnen.

2 Im Übrigen konstituiert sich die Technische Kommission selbst. Sie kann für die Erfüllung ihrer Aufgaben zusätzliche Mitglieder beiziehen.

Art. 21; Aufgaben und Zuständigkeiten der Technischen Kommission

1 Die TK sorgt für die Koordination sämtlicher turnerischer Trainings- und Wettkampffragen und erstellt ein Jahresprogramm.

2 Die TK entscheidet über Fragen des Trainingsbetriebes und überwacht diesen.

3 Die TK ist zuständig für die Aus- und Weiterbildung der Leiterinnen und Leiter des Turnvereins Teufen.

Art. 22; Wettkämpfe und Veranstaltungen

Die TK stellt zuhanden des Vorstandes Antrag betreffend Teilnahme sowie betreffend Übernahme von Anlässen oder Organisation von Veranstaltungen durch den TV Teufen.

Art. 23; Nachwuchsförderung; Aufgaben und Zuständigkeiten der Jugendkommission

1 Die TK ist ausserdem zuständig für die Nachwuchsförderung innerhalb des Turnvereins Teufen. Sie setzt zu diesem Zweck eine Jugendkommission ein, die Trainingsbetrieb und Wettkampfeinsatz in allen Nachwuchsriegen koordiniert. 

2 Sie sorgt in Zusammenarbeit mit den Eltern für die körperliche und sportethische Ausbildung der Jugend und ist bestrebt, diese für den aktiven Sport zu begeistern.

Art. 24; Finanzkommission; Zusammensetzung

Die Finanzkommission besteht aus dem Mitglied des Vorstandes, das für die Führung der Kasse zuständig ist, sowie aus den jeweiligen Riegenkassieren.

Art. 25; Aufgaben und Zuständigkeit der Finanzkommission

Die Finanzkommission koordiniert das Rechnungs- und Versicherungswesen des Turnvereins. Sie bereitet das Budget und einen Antrag über die Jahresbeiträge des Vereins zuhanden der Mitgliederversammlung vor.

Art. 26; Geschäftsprüfungskommission (GPK); Zuständigkeiten

1 Die GPK überwacht und kontrolliert die Geschäftsführung des Vorstandes und der Kommissionen. Sie sichtet das Vereinsinventar und prüft das Rechnungswesen. Sie erstattet der Mitgliederversammlung alljährlich Bericht und stellt Antrag.

2  Die Mitglieder der GPK können an allen Sitzungen von Vorstand und Kommissionen mit beratender Stimme teilnehmen.

Art. 27; Protokollführung und Archivierungspflicht

1 Von den Sitzungen der Vereinsorgane ist ein Protokoll zu führen. 

2 Protokolle sowie wichtige Aktenstücke und Gegenstände sind zu archivieren und zugänglich zu machen.

IV. Finanzwesen

Art. 28; Einnahmen und Ausgaben

1 Die Einnahmen des Turnvereins Teufen bestehen aus Mitgliederbeiträgen sowie aus weiteren Beiträgen, Schenkungen und Erträgen.

2 Die Ausgaben richten sich nach dem Budget. Die Mitgliederversammlung legt auf Antrag der Finanzkommission die Finanzkompetenz des Vorstandes fest. 

3 Das weitere regelt das Finanzreglement.

V. Schlussbestimmungen

Art. 29; Statutenrevision

Für die Aufhebung, Änderung oder Totalrevision der Statuten ist die Zustimmung von 2/3 der an der Mitgliederversammlung anwesenden Stimmberechtigten notwendig.

Art. 30; Auflösung

1  Für die Auflösung des Vereins ist die Zustimmung von 2/3 der an der Mitgliederversammlung anwesenden Stimmberechtigten notwendig. In diesem Falle geht das Vereinsvermögen treuhänderisch an die Einwohnergemeinde Teufen, bis ein neuer Verein als Turnverein Teufen gegründet wird.

2 Im Falle der Auflösung einer Riege geht ihr Vermögen für höchstens 5 Jahre treuhänderisch an den TV Teufen, bis eine entsprechende Riege neu gegründet wird. Anschliessend fällt das Vermögen an die Hauptkasse.

Art. 31; Inkrafttreten

Diese Statuten treten mit ihrer Genehmigung durch die Mitgliederversammlung und mit der Genehmigung durch den Kantonalverband sofort in Kraft. Damit werden alle ihnen wider-sprechenden Beschlüsse unwirksam.







Teufen, den 22. Februar 2002







Der Präsident

Die Aktuarin







Reto Altherr

Paola Panella
Statuten des Turnvereins Teufen
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